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Vorwort zur vierten Auflage

Die Entwicklung auf dem Gebiet des Tierschutzrechts schreitet weiter voran. Nicht nur auf
nationaler Ebene, auch auf Unionsebene wird das bestehende Tierschutzrecht weiterentwickelt. Die
EU überarbeitet im Rahmen eines Fitness-Checks ihr Tierschutzrecht, unter anderem die EU-Tier-
transportverordnung und die EU-Tierschlachtverordnung. In Deutschland wurde das nationale Tier-
versuchsrecht geändert, was auf Druck der EU-Kommission im Rahmen eines Vertragsverletzungs-
verfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland geschehen ist. Ob die Ende 2021 in Kraft getretenen
Änderungen im Tierschutzgesetz und in der Tierschutz-Versuchstierverordnung ausreichen, um die
Vorgaben korrekt umzusetzen, die die EU mit der EU-Tierversuchsrichtlinie allen Mitgliedstaaten
vorgibt, ist noch offen. Neu in dem Kommentar ist eine Kommentierung des Tiererzeugnisse-
Handelsverbotsgesetzes (TierErzHaVerbG), in das im Jahr 2017 u. a. die Anforderungen an die Haltung
von Pelztieren wie auch Regelungen und Verbote der Abgabe von Tieren ab einem bestimmten
Stadium der Trächtigkeit zum Zwecke der Schlachtung aufgenommen wurden. Auch die aktuellen
Änderungen der TierSchHundeV, der TierSchNutztV, der TierSchVersV und der TierSchTrV wur-
den berücksichtigt. Dazu kommt eine Fülle aktueller Rechtsprechung. Zu der hier vorliegenden
Viertauflage der Kommentierung des Tierschutzrechts konnte die Richterin am Verwaltungsgericht
Dr. Barbara Felde für das Team der Herausgeber/innen gewonnen werden. Für die Arbeit an der
Viertauflage haben wir wieder Unterstützung durch viele Fachleute erfahren. Wir danken besonders:
Dr. Christian Baudewin (Richter am Verwaltungsgericht – Tiertransporte und Recht insgesamt),
Dr. Michael Marahrens (Friedrich-Löffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung Celle –
Tiertransporte), Dr. Inga Wilk, Friedrich-Löffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung Celle
– Schlachten), Dr. Sandra Schönreiter (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Ober-
schleißheim – Hunde), Dr. Alexander Rabitsch (praktizierender Tierarzt und Sachverständiger für
Tierschutzfragen, Ferlach – Tiertransporte), Dr. Peter Scheibl (Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit Oberschleißheim – Schlachten und Transport), PD Dr. Shana Bergmann (Landesamt
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Oberschleißheim – Masthühner), Dr. Saskia Peters (Hessi-
sches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – Tierversuche),
Ariane Kari (Stellvertretende Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg – Vollzug),
Dr. Tanya Stegmair, Fachtierärztin für Tierschutz (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit Oberschleißheim – Schlachten); Dr. Ines Bolle (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit Oberschleißheim – Schweine), Dr. Michaele Knoll-Sauer (Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit – Tauben, Papageien, Straußen).

München/Stuttgart/Oberschleißheim/Gießen, August 2022 Almuth Hirt, Christoph Maisack,
Johanna Moritz, Barbara Felde
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Geleitwort zur ersten Auflage

Dieser Kommentar schafft in bestechender Weise die Voraussetzungen, das zu Recht beklagte
Vollzugsdefizit auf dem Gebiet des Tierschutzes zu verringern. Er beantwortet Fragen, die sich vor
allem bei der praktischen Umsetzung des Tierschutzgesetzes stellen. Neben der Darstellung aller
rechtlichen Voraussetzungen für ein behördliches Eingreifen finden sich beispielsweise detaillierte
Beschreibungen der Verhaltensbedürfnisse aller üblichen Nutztiere.
Ohne detaillierte Kenntnis der Verhaltensbedürfnisse kann die vom Gesetz geforderte und vom

Bundesverfassungsgericht im Käfighennenurteil 1999 bestätigte „verhaltensgerechte Unterbringung“ kaum
realisiert werden. Damit trägt der Kommentar zu einem effektiven Tierschutz bei: War behördliches
Eingreifen zu Gunsten unserer Nutztiere bislang vielfach abhängig von der Feststellung physischer
Schäden, kann Tierschutz jetzt schon bei einem Verstoß gegen die vom Gesetz verlangten Haltungs-
anforderungen konkret einsetzen. Der Kommentar schließt weitgehend auch die vielfach gegebenen
Lücken, die noch durch Tierschutzhaltungsverordnungen ausgefüllt werden sollten.
Dieser Kommentar beeindruckt nicht nur mit seinen Ausführungen zur Nutztierhaltung. Es werden

neben dem Tierschutzgesetz auch alle wichtigen Tierschutz-Rechtsverordnungen detailliert und
praxisnah erläutert. Hervorheben möchte ich die rechtsdogmatisch überzeugenden, gleichwohl auch
für den Nichtjuristen gut verständlichen Ausführungen zum Schächten, zu den Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für Tierversuche und zum „vernünftigen Grund“.
Ich wünsche diesem Werk, das durch die gelungene Zusammenarbeit von Veterinären und Juristen

eine Sonderstellung einnimmt, im Interesse einer korrekten Rechtsanwendung und damit im Interesse
unserer Mitgeschöpfe eine optimale Verbreitung.

München, Juni 2003 Hans Hinrich Sambraus

Prof. Dr. Dr. Sambraus ist Tierarzt und Zoologe, Fachtierarzt für Verhaltenskunde und Fachtierarzt für
Tierschutz, war fast 20 Jahre Leiter des Lehrgebietes für Tierhaltung und Verhaltenskunde der Technischen
Universität München und ist Mitbegründer der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung (IGN). Er
hat die Entwicklung der Nutztierethologie in den letzten Jahrzehnten entscheidend beeinflusst.
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